
GROSSER RAT AARGAU 09.235

Interpellation Dr. Daniel Heller, FDP, Erlinsbach, vom 18. August 2009 betreffend
Durchsetzung § 15 Pflegegesetz vom 26. Juni 2007

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat Auskunft zu erteilen, wieso § 15 des
Pflegesetzes (PfIG) vom 26. Juni 2007 nicht umgesetzt wird.

Eine der Zielsetzungen gemäss Botschaft des Regierungsrates zur Gesetzesvorlage war:
"Förderung Transparenz und Benchmark unter den Leistungserbringern". Das sollte durch
folgende Grundsätze erreicht werden: "einheitliches Finanzierungssystem,
vollkostendeckende Taxen und Tarife, Veröffentlichung der Tarife und Taxen."

Folgerichtig legte der Gesetzgeber im Pflegegesetz folgendes fest (§15):

1 Die stationären Pflegeeinrichtungen legen ihre Tarife und Taxen unter Berücksichtigung der
Vorgaben der Krankenversicherungsgesetzgebung fest.
2 Das zuständige Departement sorgt für die Veröffentlichung der Tarife und Taxen.

Nach Kenntnisstand des Interpellanten sind bis heute diese Tarife und Taxen durch das DGS
nicht veröffentlicht worden. Wesentliche Zielsetzungen des Pflegegesetzes (Stichworte:
Transparenz; Benchmarking) können so nicht erreicht werden. Das ist mit Blick auf
denselben Vorgang bei den Akutspitälern (nämlich bei der Umsetzung der neuen
Spitalfinanzierung ab 2012) problematisch.

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wieso sind die Tarife und Taxen der stationären Pflegeeinrichtungen im Kanton Aargau
bis heute durch das DGS nicht veröffentlicht worden?

2. Bis wann gedenkt das DGS der klaren gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen?
3. Wenn Nein: Wieso kommt das DGS der Verpflichtung nicht nach?
4. Wie soll die Vorgabe "Transparenz und Benchmark" des Gesetzgebers umgesetzt

werden, wenn die Tarife und Taxen nicht veröffentlicht werden?
5. Welche Schlüsse zieht das DGS aus dem Vorgang für die Umsetzung der neuen

Spitalfinanzierung?
6. Ist im Falle der fortgesetzten Missachtung von § 15 Pflegegesetz eine

Abänderung/Streichung des § 15 Absatz 2 Pflegegesetz geplant?
_______________


